
Klage, eingereicht am 22. Februar 2006 — De Luca/Kom-
mission

(Rechtssache F-20/06)

(2006/C 108/57)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Patrizia De Luca (Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmäch-
tigte: Rechtsanwälte S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis und E.
Marchal)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge der Klägerin

— Feststellung, dass Artikel 12 des Anhangs XIII des Statuts
rechtswidrig ist;

— Aufhebung der Entscheidung der Anstellungsbehörde vom
23. Februar 2005, mit der die Klägerin auf eine Verwal-
tungsratsstelle bei der GD „Justiz, Freiheit und Sicherheit“,
Direktion „Ziviljustiz, Grundrechte und Unionsbürger-
schaft“, Referat „Ziviljustiz“ ernannt wurde, soweit damit
ihre Einstufung in die Besoldungsgruppe A*9, Dienstalters-
stufe 2, und der Beginn ihres Dienstalters auf den 1. Februar
2005 festlegt werden;

— Verurteilung der Kommission der Europäischen Gemein-
schaften zur Tragung der Kosten.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Klägerin, Beamtin der Besoldungsgruppe A*6 (jetzt A*10),
ist nach dem Inkrafttreten der Verordnung (EG, Euratom)
Nr. 723/2004 des Rates vom 22. März 2004 zur Änderung des
Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten (1)
als erfolgreiche Bewerberin des Auswahlverfahrens KOM/A/11/
01, dessen Ausschreibung 2001 veröffentlicht worden war, auf
eine Verwaltungsratsstelle ernannt worden. Sie wurde nach
Artikel 12 des Anhangs XIII des Statuts in die Besoldungs-
gruppe A*9 eingestuft.

Sie macht zunächst geltend, die angefochtene Entscheidung
stelle unter Verstoß gegen den Legalitätsrahmen, den die Aus-
schreibung des Auswahlverfahrens, das sie bestanden habe, dar-
stelle, und gegen ihre Anwartschaft auf eine Laufbahn eine
Rückstufung dar. Auch seien die Artikel 4, 5, 29 und 31 des
Statuts sowie die Grundsätze der ordnungsgemäßen Verwaltung
und der Verhältnismäßigkeit verletzt worden.

Die genannte Entscheidung verletze außerdem den Grundsatz
der Gleichbehandlung und den Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung. Zum einen seien nämlich die Einstufungen erfolgreicher
Bewerber desselben Auswahlverfahrens oder von Auswahlver-

fahren des gleichen Niveaus auf verschiedenen Ebenen erfolgt,
je nachdem, ob die Einstellung zu einem Zeitpunkt vor oder
nach dem Inkrafttreten der Verordnung Nr. 723/2004 statt-
finde. Zum anderen sei die Dienstaltersstufe der Klägerin entge-
gen den insbesondere auf die Ernennung eines Bediensteten auf
Zeit zum Beamten anwendbaren Vorschriften ohne Berücksich-
tigung des Dienstalters festgelegt worden, das sie als Beamtin
der Besoldungsgruppe A*10 erworben habe.

Schließlich beruft sich die Klägerin auf den Grundsatz des Ver-
trauensschutzes, da sie habe erwarten können, dass sie in der
Besoldungsgruppe ernannt werde, die in der Ausschreibung des
Auswahlverfahrens angegeben gewesen sei.

(1) ABl. L 124 vom 27. April 2004, S. 1.

Klage, eingereicht am 2. März 2006 — Da Silva/Kommis-
sion

(Rechtssache F-21/06)

(2006/C 108/58)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Joao Da Silva (Brüssel, Belgien) (Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte G. Vandersanden und L. Levi)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Anträge des Klägers

— die Klage einschließlich der mit ihr erhobenen Einrede der
Rechtswidrigkeit für zulässig und begründet zu erklären;

— die in der Entscheidung vom 18. Mai 2005 über seine
Ernennung zum Direktor enthaltene Einstufung des Klägers
in die Besoldungsgruppe A*14, Dienstaltersstufe 2, aufzuhe-
ben;

— den Kläger in die Besoldungsgruppe und Dienstaltersstufe
(oder deren Entsprechung nach der durch das neue Statut
eingeführten Einstufung) neu einzustufen, in die er gemäß
den Bestimmungen der am 7. November 2003 nach Artikel
29 Absatz 2 des Statuts veröffentlichten Stellenausschrei-
bung normalerweise hätte eingestuft werden müssen (Aus-
schreibung der Stelle eines Direktors der Besoldungsgruppe
A 2);
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— die Laufbahn des Klägers rückwirkend zum Zeitpunkt seiner
in dieser Weise berichtigten Einstufung in die Besoldungs-
gruppe und Dienstaltersstufe einschließlich der Zahlung
von Verzugszinsen vollständig wieder herzustellen;

— der Kommission der Europäischen Gemeinschaften die Kos-
ten des Verfahrens aufzuerlegen.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Am 7. November 2003 schrieb die Kommission gemäß Artikel
29 Absatz 2 des Statuts die Stelle eines Direktors der Besol-
dungsgruppe A 2 aus. Der Kläger, der vorübergehend als Refer-
atsleiter der Besoldungsgruppe A 3, Dienstaltersstufe 7, mit der
Verwaltung dieses Dienstpostens betraut war, beschloss, sich zu
bewerben.

Mit Entscheidung vom 18. Mai 2005 wurde er auf die freie
Stelle ernannt und in die Besoldungsgruppe A*14, Dienstalters-
stufe 2, eingestuft, wobei der Zeitpunkt des Wirksamwerdens
dieser Entscheidung auf den 16. September 2004 festgesetzt
wurde.

Mit seiner Klage macht der Kläger geltend, dass diese Einstu-
fung niedriger sei als die Besoldungsgruppe A 2, nunmehr
A*15, die in der Stellenausschreibung angegeben worden sei.
Außerdem sei diese Einstufung auch niedriger als die, von der
er vor seiner Ernennung auf die Direktorenstelle, als er Referats-
leiter gewesen sei, profitiert habe. Dieses Ergebnis stehe nicht
im Einklang mit der Tatsache, dass eine Direktorenstelle mit
höheren Funktionen und Aufgaben verbunden sei.

Der Kläger ist der Ansicht, dass seine Einstufung gegen die Arti-
kel 2 Absatz 1 und 5 Absatz 5 des Anhangs XIII des Statuts
verstoße. Außerdem seien mehrere Rechtsgrundsätze verletzt:
der Grundsatz der Nichtdiskriminierung, der Grundsatz der
Entsprechung zwischen Dienstposten und Besoldungsgruppe,
der als wesentlicher Grundsatz für die Gewährleistung der
Gleichbehandlung der Beamten in Artikel 7 Absatz 1 aufgestellt
sei, die Grundsätze des Rückwirkungsverbots, der Rechtssicher-
heit und des Vertrauensschutzes sowie die Grundsätze der ord-
nungsgemäßen Verwaltung und der Fürsorgepflicht. Darüber
hinaus liege ein Verstoß gegen die Anwartschaft auf eine Lauf-
bahn und gegen das dienstliche Interesse vor.

Hilfsweise macht der Kläger geltend, dass Artikel 12 Absatz 3
des Anhangs XIII des Statuts rechtswidrig sei.

Klage, eingereicht am 6. März 2006 — Vienne u. a./Europä-
isches Parlament

(Rechtssache F-22/06)

(2006/C 108/59)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Philippe Vienne (Bascharage, Luxemburg) und andere
(Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte G. Bounéou und
F. Frabetti)

Beklagter: Europäisches Parlament

Anträge der Kläger

— Aufhebung der ausdrücklichen Entscheidung vom 14.
November 2005, mit der das Europäische Parlament den
Klägern den Beistand nach Artikel 24 des Statuts verweigert
hat;

— Verurteilung des Europäischen Parlaments zum solidari-
schen Ersatz des Schadens, der den Klägern hierdurch ent-
standen ist;

— Verurteilung des Europäischen Parlaments in die Kosten des
Verfahrens.

Klagegründe und wesentliche Argumente

Die Kläger, alles Beamte oder sonstige Bedienstete des Europä-
ischen Parlaments, hatten die Übertragung ihrer in Belgien
erworbenen Ruhegehaltsansprüche auf das Gemeinschaftssys-
tem nach einem 1991 erlassenen belgischen Gesetz beantragt.
2003 erließ Belgien ein neues Gesetz, das nach Ansicht der Klä-
ger günstigere Bedingungen für diese Art neuer Übertragungen
vorsieht. Da die Kläger jedoch bereits die Übertragung ihrer
Rechte veranlasst hatten, konnten sie nicht in den Genuss der
Bestimmungen des Gesetzes von 2003 kommen.

Sie stellten daher einen Antrag auf Beistand nach Artikel 24
des Statuts. Das Europäische Parlament, das nicht beabsichtigte,
seinen Beamten und Zeitbediensteten Beistand beim Erhalt die-
ser Übertragungen zu leisten, lehnte ihren Antrag mit Entschei-
dung vom 14. November 2005 ab.

Mit ihrer Klage fechten die Kläger diese Entscheidung an, die
sie als eine gegen Artikel 24 des Statuts verstoßende Beistands-
verweigerung ansehen. Außer auf diesen Artikel berufen sie
sich zur Begründung ihrer Anträge auch auf eine Verletzung
der Fürsorgepflicht, des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung,
des Willkürverbots, der Begründungspflicht, des berechtigten
Vertrauens und des Grundsatzes „patere legem quam ipse
fecisti“ sowie auf einen Ermessensmissbrauch.

Klage, eingereicht am 3. März 2006 — Abad-Villanueva
u. a./Kommission

(Rechtssache F-23/06)

(2006/C 108/60)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Kläger: Roberto Abad-Villanueva und andere (Prozessbevoll-
mächtigte: Rechtsanwälte T. Bontinck und J. Feld)

Beklagte: Kommission der Europäischen Gemeinschaften
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